
das das 2. das 3. 

1 2 3 4 5 6

1
738.983,81           576.059,31           738.983,81           738.983,81           738.983,81           738.983,81           

2
36.090,16             31.000,00             -                         -                         -                         -                         

3

-                         -                         -                         -                         -                         -                         

4
775.073,97           607.059,31           738.986,81           738.983,81           738.983,81           738.983,81           

5
-                         -                         -                         -                         -                         

6
14.273,75             603.000,00           -                         -                         -                         -                         

7
392.211,33           194.973,00           392.211,33           392.211,33           392.211,33           392.211,33           

8
406.485,08           797.973,00           392.211,33           392.211,33           392.211,33           392.211,33           

368.588,89 -          190.913,69           346.775,48 -          346.772,48 -          346.772,48 -          346.772,48 -          

346.772,48 -          381.086,31 -          346.772,48 -          346.772,48 -          346.772,48 -          346.772,48 -          

21.816,41 -            572.000,00           -                         -                         -                         -                         

250.000,00           -                         340.000,00           340.000,00           340.000,00           340.000,00           

250.000,00           -                         340.000,00           340.000,00           340.000,00           340.000,00           

-                         -                         -                         -                         -                         -                         

11

-                         -                         -                         -                         -                         

1
Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen  bezeichnet.

+ Erträge aus der Veräußerung oder dem 

Abgang von Alt-Investitionen

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu 

der Entwicklung des Baiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position

Ergebnis des 

Vorvorjahres*

Ansatz des Vor-

jahres (2022)

Ansatz des 

Haushaltsjahre

s (2023) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr

Euro

   Abschreibungen auf Alt-Investitionen
1

+ Aufwendungen aus der Veräußerung 

oder dem Abgang von Alt-Investitionen

+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus 

den Alt-Investitionen zugeordneten 

passiven Sonderposten

= Aufwand aus Alt-Investitionen 

(Nummern 1-3)

   Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-

Investitionen

* es liegt noch keine aktuellen Jahresrechnungen vor, bisher ermittelte Beträge im Rahmen Aufstellung JA 2013 als Grundlage 

genommen

+ Erträge aus der Ablösung der den Alt-

Investitionen zugeordneten passiven 

Sonderposten

= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummer 5 

bis 7)

9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen 

gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der 

Sächsischen Gemeindeordnung 

(Nummer 8 ./. Nummer 4)

   davon:      Fehlbetrag aus 

Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

                  Fehlbetrag aus 

Abschreibungen im Sonderergebnis

10 = zur Verrechnung veranschlagter 

Fehlbetrag aus Abschreibungen geäß § 

72 Absatz 3 Satz 3 der  Sächsichen 

Gemeindeordnung

   davon:      Fehlbetrag aus 

Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

                  Fehlbetrag aus 

Abschreibungen im Sonderergebnis

Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 

2 der Sächsischen 

Kommunalhaushaltsverordnung

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung oder eine 

Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsichen Kommunalhaushaltsverordnung vorgenommen wurde beziehungsweise geplant ist. 



das das 2. das 3. 

1 2 3 4 5 6

368.588,89 -          190.913,69           346.775,48 -          346.772,48 -          346.772,48 -          346.772,48 -          

5.051.811,55        -                         5.051.811,55        5.051.811,55        5.051.811,55        5.051.811,55        

21.816,41 -            572.000,00           -                         -                         -                         -                         

3.769.198,01        3.934.275,79        3.851.903,79        3.644.726,79        3.545.199,79        3.387.072,79        

-                         -                         340.000,00           340.000,00           340.000,00           340.000,00           

794.277,60           794.277,60           1.173.983,60        1.173.983,60        1.173.983,60        1.173.983,60        

-                         -                         -                         -                         -                         -                         

-                         -                         -                         -                         -                         -                         

-                         -                         -                         -                         -                         -                         

-                         -                         -                         -                         -                         -                         

16

-                         -                         -                         -                         -                         -                         

** siehe Datei Entwicklung Rücklagen

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu 

Position

Stand am 

31.Dezember des 

Vorvorjahres*

voraussichtlicher 

Stand am 31. 

Dezember des 

voraussichtlicher 

Stand am 31. 

Dezember des auf das Haushaltsjahr folgende Jahr

Euro

12

Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß 

§ 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsichen 

Gemeindeordnung (Nummer 8 ./. 

Nummer 4)    darunter: Betrag des Basiskapitals, der 

gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der 

Sächsichen Gemeindeordnung           

                    Fehlbetrag aus 

Abschreibungen im Sonderergebnis

13
    Rücklage aus Überschüssen des 

ordentlichen Ergebnisses**
    darunter: Betrag der Rücklage aus der 

Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 

der Sächsichen Gemeindeordnung           

     Nicht durch Kapitalposition 

gedeckter Fehlbetrag

* es liegt noch  Jahresrechnung;  vor Grundlage Abschreibung 2013

14
    Rücklage aus Überschüssen des 

Sonderergebnisses**
    darunter: Betrag der Rücklage aus der 

Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 

der Sächsichen Gemeindeordnung 

einschließlich der Übertragung gemäß § 

15      Fehlbeträge     davon:   Jahresfehlbetrag des 

ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von 

Fehlbeträgen des ordentlichen 

ergebnisses aus Vorjahren 

                  Jahresfehlbetrag des 

Sonderergebnisses und Vortrag von 

Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus 


